STADT
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Mittwoch, 29. April 2026

der Stadt Meiningen und der Gemeinden

Rippershausen und Untermalfeld

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Meiningen

Sitzungsbekanntmachung

Die 019. Sitzung des Stadtrates der Stadt Meiningen
findet am
Dienstag, 5. Mai 2026, 17:00 Uhr

im Ratssaal des Marstalles
Schlossplatz 5, 98617 Meiningen

statt.
Tagesordnung
Offentlicher Teil
1  BegriBung und Er6ffnung der Sitzung

2  Bestdtigung der
form- und fristgerechten Einladung

3  Bestatigung der Tagesordnung

Abstimmung des
Protokolls der vorherigen Sitzung

5 Informationen des Birgermeisters /
Beschlusskontrolle

Anfragen der Stadtrate
7  Birgerfragestunde

Friedhofssatzung Meiningen 2026-0009

9  Friedhofsgebiihrensatzung der Stadt Meiningen 2026-0008

10 Bebauungsplan Nr. 18 2026-0039
,Teilbebauungsplan Verkehrsflache”
Aufhebungsbeschluss

11 Ausbau der FuRB- und Radwegeverbindung 2026-0041

entlang der DreifSigackerer StralRe zum Klinikum

12 Zuwendung an die Meiningen GmbH 2026-0032
fir das Jahr 2026

Nichtoffentlicher Teil

13 Vertragsangelegenheit 2026-0044

14 Vertragsangelegenheit 2026-0045

15 Grundstilicksangelegenheit 2026-0038

16 Grundstlicksangelegenheit 2026-0046

17 Abstimmung des Protokolls der vorherigen
Sitzung

18 Sonstiges

Giesder
Biirgermeister

Offentliche Beschliisse der 021 . Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Meiningen

vom 20.04.2026

Beschluss-Nr.: 145/021/2026

Friedhofssatzung Meiningen

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschluss-
fassung:

Der Stadtrat beschliel3t die beigefiigte Friedhofssatzung der
Stadt Meiningen in vorliegender Form.

Meiningen, 21.04.2026

Giesder
Biirgermeister

Beschluss-Nr.: 146/021/2026

Friedhofsgebiihrensatzung der Stadt Meiningen
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschluss-
fassung:

Das nachste Amtsblatt erscheint am 13.05.2026.
Der Redaktionsschluss fiir diese Ausgabe ist der 08.05.2026.

Der Stadtrat beschlieRt die beigefligte Friedhofsgeblihrensat-
zung der Stadt Meiningen in vorliegender Form.

Meiningen, 21.04.2026

Giesder
Biirgermeister

Beschluss-Nr.: 147/021/2026

UberplanmiRige Ausgabe bei der

Haushaltsstelle 88010.94570 -

BaumaBnahmen Steinweg / Neu-Ulmer-StraRe

Der UberplanmaRigen Ausgabe bei Haushaltsstelle 88010.94570
- BaumalRnahmen Steinweg / Neu-Ulmer-StralRe in Hohe von
100.000 € wird zugestimmt.

Meiningen, 21.04.2026

Giesder
Biirgermeister

+++ Weitere aktuelle Infos finden Sie auf www.meiningen.de +++
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Beschliisse der 019. Sitzung des Ausschusses fiir Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten

vom 22.04.2026

Beschluss-Nr.: 039/019/2026

Drucksachen-Nr.: 2026-0039

Bebauungsplan Nr. 18 ,Teilbebauungsplan Verkehrsflache”

Aufhebungsbeschluss

Der Ausschuss fiir Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten der

Stadt Meiningen empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Meiningen

folgende Beschlussfassung:

1. Der Bebauungsplan Nr. 18 ,Teilbebauungsplan Verkehrs-
flichen Meiningen DreiRigacker” der Stadt Meiningen, Be-
schluss vom 07.02.1991, Beschl.-Nr.: 106/09/91, veroffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Meiningen am 13.02.1991, wird
gem. § 1 Abs. 8 BauGB aufgehoben.

2. Die Aufhebung wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13
BauGB durchgefiihrt.

3. Die Planaufhebung mit Begriindung wird gem. § 3 Abs. 2
BauGB fiir die Dauer eines Monats 6ffentlich ausgelegt.

4. Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Plangebiet. (siehe
Anlage).

Meiningen, 24.04.2026

Giesder
Biirgermeister

Zehner, Dirk
Ausschussvorsitzender

Beschluss-Nr.: 040/019/2026

Drucksachen-Nr.: 2026-0041

Ausbau der FuB- und Radwegeverbindung entlang der DreiRi-
gackerer StraRe zum Klinikum

Der Ausschuss fiir Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten emp-
fiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Die vorliegende Entwurf- und Genehmigungsplanung des
Planungsbiiros Ingenieurbiiro fir Bauwesen Michael Amthor,
Neu-Ulmer-StralRe 4a, 98617 Meiningen, wird bestatigt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Vorbereitung
auf eine planmafige Umsetzung und einen frilhestmogli-
chen Baubeginn auszurichten.

Ziel:
Baubeginn:
Fertigstellung:

ca. August 2026
ca. Dezember 2026

Meiningen, 24.04.2026

Zehner, Dirk
Ausschussvorsitzender

Giesder
Biirgermeister

Beschluss-Nr.: 041/019/2026

Drucksachen-Nr.: 2026-0037

Beschluss: Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung des
Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung

kurz: Bau-Turbo

hier: Leitlinien zur Anwendung des Bau-Turbos
Entscheidungsfindung im 4-Phasen-Prinzip

Inhalte stadtebaulicher Vertrag

Die Anwendung des Bau-Turbos und die Zustimmung der Ge-
meinde gemaR § 36a BauGB erfolgt unter Beachtung der unter
Punkt 1 (Anlage) aufgefiihrten Leitlinien.

Die Entscheidungsfindung zur Anwendung des Bau-Turbos wird
in Form des unter Punkt 2 (Anlage) beschriebenen 4-Phasen-
Prinzips entwickelt.

Die Zustimmung der Gemeinde kann den Abschluss eines stad-
tebaulichen Vertrages bedingen, mogliche Inhalte dieses stad-
tebaulichen Vertrages sind unter Punkt 3 (Anlage) aufgefihrt.

Meiningen, 24.04.2026

Zehner, Dirk
Ausschussvorsitzender

Giesder
Biirgermeister

Aufhebung des Vorhaben- und ErschlieBungsplans
»Sondergebiet fiir die Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik)” der Stadt Meiningen

Der Stadtrat der Stadt Meiningen hat die Aufhebung des Vorha-
ben- und Erschliefungsplans ,, Sondergebiet fiir die Nutzung von
Solarenergie (Photovoltaik)“ der Stadt Meiningen am 03.02.2026,
Beschluss-Nr.: 146/017/2026 als Satzung beschlossen.

Der Vorhaben- und ErschlieRungsplan wurde vollumfanglich
und ersatzlos aufgehoben. Der Umgriff ist im nachstehenden
Kartenausschnitt dargestellt.

Die Stadt Meiningen hat die Satzung dem Fachbereich Kreispla-
nung, Bau und Umwelt des Landratsamtes Schmalkalden-Mei-
ningen gemal § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) am 12.03.2026
zur Genehmigung vorgelegt. Im Schreiben vom 20.04.2026 wurde
der Stadt Meiningen von der Genehmigungsbehdorde mitgeteilt,
dass die Genehmigung gemal} § 10 Abs. 2 BauGB erteilt wurde.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemaR §
10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die Satzung mit Begriindung kann wahrend der Dienststunden
in der Stadtverwaltung Meiningen, Geschéaftsbereich Stadtent-
wicklung und Bauen, Fachbereich Stadtentwicklung Zimmer 18
(Schlossplatz 5, Marstallgebaude) eingesehen werden und tiber
den Inhalt Auskunft verlangt werden.

GemaR § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berlicksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenlber der Stadt Meiningen geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet, ist darzulegen.

Gemal} § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Ent-
schadigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 BauGB Entschadigung
verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit
des Anspruchs dadurch herbeifiihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen be-
antragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschadigungsan-
spruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die v. g. Vermogensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.

Meiningen, den 29.04.2026

Giesder
Biirgermeister
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Umgriff Aufhebung des Vorhaben- und ErschliefSungsplans ,,Sondergebiet fiir die Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik)” der Stadt

Offentliche Bekanntmachung der Offenlegung der Grenzwiederherstellung

und der Abmarkung von Flurstiicksgrenzen

In der

Gemeinde: Meiningen
Gemarkung: Henneberg
Flurstiick: 826

wurde eine Grenzwiederherstellung und Abmarkung nach den
Bestimmungen der §§ 9 bis 14 des Thiiringer Vermessungs- und
Geoinformationsgesetzes (ThirVermGeoG) vom 16. Dezember
2008 (GVBI. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung durchge-
fuhrt. Uber das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wurde
eine Grenzniederschrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift
und die Dokumentation der Anhérung der Beteiligten sowie die
dazuge-horige Skizze kdnnen von den Beteiligten

vom 06.05.2026 bis 08.06.2026
wihrend folgender Offnungszeiten

von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Montag bis Mittwoch

Donnerstag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

in den Raumen der Vermessungsstelle
ObVI Dipl.-Ing. (FH) Eckhard Bartenstein,
Obere Braugasse 15, 98646 Hildburghausen eingesehen werden.

Gemal § 10 Abs. 4 ThiirVermGeoG wird durch Offenlegung das
Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsvermessung bekannt
gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als an-
erkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offen-
legungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei Dipl.-Ing.
(FH) E. Bartenstein, Offentlich bestellter Vermessungsingeni-
eur, Obere Braugasse 15 in 98646 Hildburghausen Widerspruch
eingelegt werden.

Veroffentlichung auf unserer Internetseite
www.vermessung-hildburghausen.de

Hildburghausen, den 23.04.2026

gez. Eckhard Bartenstein
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Rippershausen

Satzungsbekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Rippershausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)
fiir das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thiringer Kommunalordnung -ThiirKO-
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025
(GVBI. S. 22, 47) erlasst die Gemeinde Rippershausen folgende
Haushaltssatzung:

81
Der als Anlage beigefligte Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr
2026 wird hiermit festgesetzt; er schliefSt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.695.300 €
und
im Vermogenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 352.400 €

ab.
§2

Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitionsférderungs-
maflnahmen sind nicht vorgesehen.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen im Ver-
mogenshaushalt wird auf 600.000 € festgesetzt.

84
Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € festgesetzt.

weoien i mpressum
A

der Stadt Meini und der Ripperst und UntermaRfeld
Herausgeber: Stadt Meiningen und die Gemeinden Rippershausen und UntermaRfeld
Verantwortlich fiir den amtlichen Teil:
Stadtverwaltung Meiningen, Biro des Biirgermeisters,
Frau Schméger (Tel. 03693 454-128, E-Mail: amtsblatt@meiningen.de)
Das Amtsblatt erscheint mindestens monatlich.

§5
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Rippershausen, den 29.04.2026

Rapp
Biirgermeisterin

*nachrichtlich:

Die Steuerhebesatze der Gemeinde Rippershausen sind fir nach-
stehende Gemeindesteuern entsprechend der Hebesatzsatzung
vom 18.12.2024 wie folgt festgesetzt:

(Siegel)

1. Grundsteuer
a) furland-und

forstwirtschaftliche Betriebe (A) 397 v. H.
b) flr die Grundsticke (B) 510 v. H.
2. Gewerbesteuer 398 v. H.

Die Haushaltssatzung und Anlagen sind in der Stadtverwal-
tung Meiningen, SchloBplatz 1, Zimmer 210, im Zeitraum vom
30.04.2026 bis einschlieRlich 20.05.2026, zu den iiblichen Off-
nungszeiten einsehbar.

,VerstolRe wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese
Bekanntmachung betreffen, kdnnen gegeniiber der Gemeinde
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der
Griinde geltend zu machen. Werden solche VerstoRRe nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung
geltend gemacht, so sind diese VerstéRe unbeachtlich.”

Verantwortlich fiir den nichtamtlichen Teil:

LINUS WITTICH Medien KG, limenau

Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Iimenau,
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 036 77 / 20 50 - 0, Fax 036 77 / 20 50 - 21
Verlagsleiter: Mirko Reise

Verantwortlich fiir den Anzeigenverkauf:

LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 limenau,

erreichbar unter Tel.: 036 77 / 20 50 - 0, E-Mail: info@wittich-langewiesen.de

Digital unterschrieben
von Karina Schmdger

Karina
Schmaoger s oo



		2026-04-29T13:30:33+0200
	Karina Schmöger




